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muß im Wiedergeborenen siegen , er sündigt nicht mehr mutwillig . ' )
Aber der Kamps hört in diesem Leben , das noch keine höchste Voll¬
kommenheit bringt , nicht aus / ) Bei Zünden , die das Gewissen stören ,
hat der Gläubige immer wieder Zuflucht zu nehmen zu der Gnade ,
eifrig sein Gewissen zu erforschen ^) und um ein reines herz zu bitten / )

Die fünfte Abschaffung des Werkbundes :
durch die kluferweckung des Leibes .

Das 16 . Kapitel bringt die fünfte und letzte Abschaffung des
Werkbundes . Sie geschieht durch die Kuserweckung des Leibes .
Durch diese hört alle Geltung des Werkbundes in den Gerechten
auf . Es bleibt allein die Wirkung der Mittlerschast des Bürgen
und seines Gehorsams. Diese aber ist ewiges Leben und Seligkeit .
So wird durch die Endwirkung des Gnadenbundes alle Nachwirkung
des Iverkbundes und alle Folge der Sünde aufgehoben / ) Die Auf¬
erstehung wird als ein Erbe durch Thristus gewonnen , Kraft der Ver¬
einigung mit ihm . Unser Bürge und Haupt hat das Recht des Erst¬
geborenen unter vielen Brüdern als der Erstling erlangt . Kraft
seines Verdienstes erstehen auch wir zum Leben / )

In der Auferstehung werden Leib und Seele vereinigt und
lebendig gemacht zum Leben oder Gericht / ) vorher gibt es nicht
Lohn und Erbe noch Vollendung . Kber gewissermaßen empfangen
die Seelen der Frommen schon im Tode die Vollendung und Ver¬
herrlichung , weil sie bei Gott sind in der himmlischen Stadt . Ebenso
sind die Ungerechten, trotzdem sie erst im Gericht dem vollmaß der
Strafe übergeben werden , schon gleich nach dem Tode im Gefängnis
und in der Strafe / ) Die sozinianische Lehre von der Seelenvernichtung,
ebenso die von der Empfindungslosigkeit und dem Schlaf der Seele
im Zwischenzustand und die vom Fegefeuer sind zu verwerfen / ) Die
Seelen der Frommen , deren Vollendung schon aus Erden beginnt ,
haben Kraft der Bürgschaft Thristi eine Stätte im Himmel , er hat

593 f . -) 597 .
2) 606 . Die Vorliebe für die sxÄiriinÄtio Loriseisntiss ( cf . 1 . Thess . 5 Z 120 ) ,

die uns schon l? osü . 428 , 494 begegnete , erinnert lebhaft an Kmesius . Lons .
aZ . Z 4 , p . 504 ^ empfiehlt Toccejus für die Vorbildung der Theologiestudierenden :
riotitiam Otu -istianarum virtutum st vitioi -um atczus onuiino La8uuni eon -
seientias . Daß er dies gerade für Franeker tut , hat seinen besonderen Grund
in der dort noch von klmesius her nachwirkenden Tradition .

606 . °) 609 . °) 611 . ' ) 612 f . ^ 9) giz ^ i ? .
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ihnen durch seinen Gerichtstod das Recht ratifiziert , dort zu bleiben . ' )
Schon die Väter haben begehrt , die Ausführung der ewigen Bürg¬
schaft zu sehend ) auch ein Abraham und Mose haben an ein ewiges
Leben geglaubt . ^) Die Auferstehung der Toten hat indes in der
Schrift auch einen geistlichen Sinn . Eine zwiefache geistliche Auf¬
erstehung wird in ihr gelehrt : 1 . die Bekehrung der Heiden durch
die predigt des Evangeliums nach Thristi Himmelfahrt . Die Ver¬
härtung derer , die nur das Bekenntnis des Evangeliums annehmen
und der Verführung der Irrlehren , besonders des Antichrists , unter¬
liegen , ist der zweite Tod . 2 . Die zweite Auserstehung aber ist die
endliche Gewinnung der Welt , besonders der Juden , nach der Be¬
zwingung des Antichristen . ^) Diese geistliche Analogie zeigt , daß Gott
auch mächtig ist , das Fleisch aufzuwecken , hängen doch die Vernichtung
des geistlichen und des leiblichen Todes eng zusammen . ^)

Abzulehnen ist die chiliastische Meinung , daß die verstorbenen
Heiligen dem Fleische nach auferstehen werden , um unter den Menschen
zu leben und eine weltliche Herrschast auszuüben vor dem jüngsten
Gericht . Das ist ein jüdischer Irrtum , der seine Wurzel hat in der
verderbung der Auferstehungshoffnung durch den Wahn der Über¬
schätzung des irdischen Gutes . Wohl wird auch das Land Kanaan
mit andern Ländern dahin kommen , daß es eine Wohnstätte der
Heiligen ist und fortan nicht mehr von den Heiden zertreten wird —
doch handelt es sich im Neuen Bunde vor allem um die Gemeinschaft
mit dem himmlischen Jerusalem . Daß Mas , Henoch und Mose aus
die Erde zurückkehren werden , ist aus der Schrift nicht zu erweisen .
Thristus erweckt in zwiefacher Art : aus dem Tode der Sünde und
bei der Auferstehung des Fleisches am jüngsten Tage . °) Die Auf¬
erstehung der Ungerechten zum Gericht ist eine Folge des Werk¬
bundes , weil bei ihr die Exekution des Gesetzes erfolgt ^ ) Die Auf¬
erstehung wird durch die Bezeichnung Erlösung des Leibes als eine
Frucht der Genugtuung Thristi bezeichnet . Auch der Leib , der ebenso
erlöst ist wie der Geist , muß zur Erbschaft gebracht , nicht allein von
allem Elend befreit werden . Wie Ehristo selbst die ganze Vollendung
seiner Person geschenkt ward , so verheißt er auch dem Leib und der

i) 619 . 621 , vgl . 611 . 614 . Lörvator sx ipsa kosäsris kormuls promis -
sionsm st spsin vitas astsrnÄS , czuas tuit in sanotis , eonksoit .

- ) 623 . - ) 625 f . ' ) 626 . 627 .
°) 629 . ' ) 630 .
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Seele des Gläubigen das Lebens ) Das ist die Adoption , das Ge¬
langen zum vollendeten Stand der Rindschast / )

Die biblische Bestimmung der Zeit für die Auferstehung ist eine
doppelte : 1 . Zuerst muß der Abfall kommen und der Antichrist offen¬
bart werden : 2 . geschieht sie mit der letzten posaunet ) Die letzte
Zeit steht uns bevor . Das ist ein starker Antrieb zur Heiligung / )

Nach I . THess . 4 und 1 . Kor . 15 werden nunmehr die Eschata
behandelt . Ausführlich wird hier die Frage besprochen , was die
Übergabe des Reiches durch den Sohn bedeutet und seine Unter¬
werfung unter den Vater / ) Doch sei dieser Gegenstand der Dar¬
stellung des Reiches vorbehalten . Die Behandlung der Jenseitssragen
ist knapp .

Die höllenstrasen der Verzweiflung ohne Möglichkeit der Um¬
kehr sind ein notwendiger Ausdruck der Strenge Gottes . Wenn die
Strafe ohne Thristi Gehorsam von selbst beendet werden könnte , so
würde das Sündengesetz die Rraft des Todesgesetzes verleugnen und
so das Reich des Todes unendlich machen / ) Auch in der Herrlichkeit ,
wie in der Verdammnis gibt es Stufen . Doch begnügt sich Toccejus
mit kurzen Andeutungen / ) Die Weissagung vom neuen Himmel und
der neuen Erde ist metaphorisch zu verstehn , sie bezieht sich aus den
Stand der Rirche vor dem jüngsten Gericht ^) ( vgl . die Auslegung der
Apokalqse ) .

Bund und Testament .
Bevor wir dazu übergehen , zu zeigen , wie Toccejus diese Fassung

der Lundesgedanken in der Polemik bei zwei Hauptfragen geltend
macht , ist zuerst noch eine bisher wenig berücksichtigteVorfrage zu
erledigen : in welchem Verhältnis steht der Bund zum Testament ?
Weil 6t « A ^ sowohl Bund heißt als Testament und weil in der
Schrift sich beide Bedeutungen nachweisen lassen , ist ihm von vorn¬
herein dies Legriffspaar in fester Verbindung gegeben . Der Werk¬
bund wird dem Testament nicht untergeordnet, die Testamente sind
von ihm zu unterscheiden / ) Dagegen wird im Gnadenbund das
ewige Testament kund , das seinen Ursprung hat in dem Vertrag

>) 632 , vgl . 612 f . 624 . 632 . -) 633 .
635 . „Dltimum tsmpus nobis imminst " . °) ggg — 643 .

°) 644 — 646 .
' ) 647 . Immerhin verdient diese Bemerkung hervorgehoben zu werden im

Blick auf die Vorliebe Tollend uschs und Hasenkamps für die Zenseitsstufen .
°) 649f . °) Usw . 8 Z 36 .

Schr «nk , Cocc-jus . II , 6 . g
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